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§ 51 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Die zuständigen staatlichen Organe sind auf Grund des 

Urteils berechtigt, dem Verurteilten Verpflichtungen zum 
Aufenthalt in bestimmten Orten oder Gebieten aufzuerlegen.“

10. Im § 52 Absatz 1 werden nach den Worten „Deutsche De
mokratische Republik“ die Worte „angewiesen oder“ einge
fügt.

11. § 56 Absatz 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Gegenstände im Sinne dieser Bestimmung sind Sachen, 

Rechte, künftige Gewinne und andere materielle Vorteile.“

12. Der bisherige Text des § 59 wird § 59 Absatz 1. Im § 59 Ab
satz 1 werden die Worte „nicht Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik“ durch das Wort „Ausländer“ ersetzt.

Im § 59 wird als Absatz 2 eingefügt:
„(2) Gegenüber Verurteilten, die Ausländer sind, kann an

stelle des weiteren Vollzuges einer zeitigen Freiheitsstrafe je
derzeit die Ausweisung beschlossen werden.“

13. Im § 74 erhalten die Absätze 2 und 3 folgende Fassung:

„(2) Jugendhaft wird für die Dauer von einer Woche bis zu 
drei Monaten ausgesprochen. Das Gericht hat festzulegen, 
wenn die Jugendhaft nicht in das Strafregister einzutragen ist.

(3) Die Jugendhaft wird von Erwachsenen getrennt voll
zogen. Durch gesellschaftlich nützliche Arbeit und sinnvolle 
Freizeitgestaltung soll der Jugendliche zur Ordnung und Dis
ziplin angehalten werden.“

Als Absatz 4 wird eingefügt:
„(4) Die Dauer der Jugendhaft wird nach vollen Wochen 

und Monaten berechnet.“

14. § 80 erhält folgende Fassung:

„§ 80
Räumliche und persönliche Geltung

(1) Die Strafgesetze der Deutschen Demokratischen Republik 
werden auf alle Straftaten angewandt, die in ihrem Staats
gebiet begangen werden oder deren Folgen in diesem Gebiet 
eintreten oder eintreten sollen. Das gilt auch für Wasser- und 
Luftfahrzeuge der Deutschen Demokratischen Republik, die 
sich außerhalb der Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen 
Republik befinden.

(2) Ein Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
kann auch dann nach ihren Strafgesetzen zur Verantwortung 
gezogen werden, wenn er im Ausland eine nach ihren Geset
zen strafbare Handlung begeht. Das gilt auch für Staatenlose 
mit ständigem Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen 
Republik. In diesen Fällen ist eine im Ausland wegen dersel
ben Handlung bereits vollzogene Strafe anzurechnen.

(3) Ausländer können nach den Strafgesetzen der Deutschen 
Demokratischen Republik wegen einer im Ausland begange
nen Straftat zur Verantwortung gezogen werden, wenn
1. sie ein Verbrechen gegen die Souveränität der Deutschen 

Demokratischen Republik, den Frieden, die Menschlich
keit und die Menschenrechte begangen haben;

2. ihre Bestrafung durch spezielle internationale Vereinba
rungen vorgesehen ist;

3. sie durch ein Verbrechen die Rechte und Interessen der 
Deutschen Demokratischen Republik oder ihrer Bürger 
erheblich beeinträchtigt haben;

4. sie Straftaten begehen, die sich gegen Einrichtungen der 
Deutschen Demokratischen Republik im Ausland richten;

5. sie sich auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik befinden, die Handlung auch am Begehungsort 
oder im Heimatstaat oder -gebiet des Täters strafbar ist 
und eine Auslieferung nicht erfolgt.

(4) In den Fällen des Absatzes 3 erfolgt eine Strafverfolgung 
nur mit Zustimmung oder auf Veranlassung des Generalstaats
anwaltes der Deutschen Demokratischen Republik.

(5) Als Ausland im Sinne dieses Gesetzes gelten Staaten 
und andere Gebiete außerhalb des Staatsgebietes der Deut
schen Demokratischen Republik. Ausländer im Sinne dieses 
Gesetzes sind Personen, die nicht Staatsbürger der Deutschen 
Demokratischen Republik sind oder Staatenlose ohne ständi
gen Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen Republik.“

15. §§ 97 bis 100 erhalten folgende Fassung:

»Landesverrat
§97

Spionage
(1) Wer Nachrichten oder Gegenstände, die geheimzuhalten 

sind, zum Nachteil der Interessen der Deutschen Demokrati
schen Republik für eine fremde Macht, deren Einrichtungen 
oder Vertreter oder für einen Geheimdienst oder für auslän
dische Organisationen sowie deren Helfer sammelt, an sie ver
rät, ihnen ausliefert oder in sonstiger Weise zugänglich macht, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.“
Der bisherige Text des Absatzes 4 wird Absatz 3.

„§ 98
Wer sich von den im § 97 Absatz 1 genannten Stellen oder 

Personen zum Zwecke der Sammlung, des Verrats oder der 
Auslieferung von geheimzuhaltenden Nachrichten zum Nach
teil der Interessen der Deutschen Demokratischen Republik 
anwerben läßt, wird ebenfalls wegen Spionage bestraft.

§99
Landesverräterische Nachrichtenübermittlung

(1) Wer der Geheimhaltung nicht unterliegende Nachrichten 
zum Nachteil der Interessen der Deutschen Demokratischen 
Republik an die im § 97 genannten Stellen oder Personen über
gibt, für diese sammelt oder ihnen zugänglich macht, wird mit 
Freiheitsstrafe von zwei bis zu zwölf Jahren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

§100
Landesverräterische Agententätigkeit

(1) Wer zu den im § 97 genannten Stellen oder Personen 
Verbindung aufnimmt oder sich zur Mitarbeit anbietet oder 
diese Stellen oder Personen in sonstiger Weise unterstützt, 
um die Interessen der Deutschen Demokratischen Republik zu 
schädigen, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren bestraft.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.“

16. § 101 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„Terror

§101
(1) Wer bewaffnete Anschläge oder Geiselnahmen oder 

Sprengungen durchführt, Brände legt oder Zerstörungen oder 
Havarien herbeiführt oder andere Gewaltakte begeht, um ge
gen die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik Widerstand zu leisten 
oder Unruhe hervorzurufen, wird mit Freiheitsstrafe nicht un
ter drei Jahren bestraft.“

Als Absatz 2 wird eingefügt:
„(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.“
Der bisherige Text des Absatzes 2 wird Absatz 3.

17. § 102 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„§ 102
(1) Wer das Leben oder die Gesundheit eines Bürgers der 

Deutschen Demokratischen Republik bei der Ausübung oder 
wegen seiner staatlichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit an-


